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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Martin 
Güll, Franz Schindler, Doris Rauscher, Kathi Pe-
tersen, Dr. Simone Strohmayr, Margit Wild, Horst 
Arnold, Ilona Deckwerth, Alexandra Hiersemann, 
Hans-Ulrich Pfaffmann, Florian Ritter, Angelika 
Weikert, Inge Aures, Volkmar Halbleib, Natascha 
Kohnen und Fraktion (SPD) 

Regelbeschulung von Schulpflichtigen in Auf-
nahmeeinrichtungen – Konsequenzen aus den Be-
schlüssen des Verwaltungsgerichts München vom 
08.01.2018 zur Beschulung von Kindern aus dem 
Bayerischen Transitzentrum Manching/Ingolstadt 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, schriftlich zu 
berichten: 

─ Wie viele schulpflichtige Kinder, die in den Bayeri-
schen Transitzentren Manching/Ingolstadt (inkl. 
Dependancen), Deggendorf (inkl. Dependancen) 
und Regensburg sowie in den bayerischen Auf-
nahmeeinrichtungen untergebracht sind, sind asyl-
rechtlich in einer besonderen Aufnahmeeinrich-
tung i. S. d. §§ 5 Abs. 5, 30a des Asylgesetzes 
(AsylG) untergebracht; bei wie vielen Schulpflich-
tigen i. S. d. Frage Halbsatz 1 handelt es sich bei 
der Einrichtung, in der sie untergebracht sind, 
asylrechtlich um eine Aufnahmeeinrichtung i. S. d. 
§ 44 Abs. 1 AsylG? 

─ Wie viele schulpflichtige Kinder, die in einer be-
sonderen Aufnahmeeinrichtung i. S. d. §§ 5 
Abs. 5, 30a AsylG untergebracht sind, sind im 
Schuljahr 2017/2018 zur Erfüllung der Schulpflicht 
besonderen in den besonderen Aufnahmeeinrich-
tungen eingerichteten Klassen und Unterrichts-
gruppen nach Art. 36 Abs. 3 Satz 6 des Bayeri-
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) zugewiesen? 

─ Welche Konsequenzen zieht die Staatsregierung 
aus den drei Beschlüssen des Verwaltungsge-
richts (VG) München Az.: M 3 E 17.5029, M 3 
E 17.4737 und M 3 E 17.4801 vom 08.01.2018 
zur Beschulung von schulpflichtigen Kindern aus 
dem Bayerischen Transitzentrum Manching/Ingol-
stadt? 

─ Wird die Staatsregierung i. S. d. Beschlüsse des 
Verwaltungsgerichts München vom 08.01.2018 al-
len schulpflichtigen Kindern, die asylrechtlich nicht 
in einer besonderen Aufnahmeeinrichtungen i. S. d. 
§§ 5 Abs. 5, 30a AsylG untergebracht sind, die 
Teilnahme am Unterricht in einer Regelklasse an 
der zuständigen Sprengelschule und ab wann ge-
statten? 

 

 

Begründung: 

Das VG München hat in drei Eilverfahren sechs Kin-
dern, die mit ihren Eltern im Bayerischen Transitzent-
rum Manching/Ingolstadt untergebracht sind, das 
Recht zugesprochen, am Regelunterricht der zustän-
digen Sprengelschule teilzunehmen. 

Die Kinder, die seit 2013 bzw. 2014 in Deutschland 
sind und teilweise bereits am regulären Schulunter-
richt teilgenommen haben, bevor sie im Jahr 2015 
bzw. 2016 mit ihren Eltern in das jetzige Bayerische 
Transitzentrum Manching/Ingolstadt verlegt wurden, 
hatten beantragt, (weiterhin) am Regelunterricht an 
der für sie zuständigen Sprengelschule teilnehmen zu 
dürfen. Dies wurde von der Regierung von Oberbay-
ern abgelehnt. Hiergegen stellten die Kinder, gesetz-
lich vertreten durch ihre Eltern, beim Verwaltungsge-
richt München Eileintrag auf vorläufige Teilnahme am 
regulären Unterricht an der zuständigen Sprengel-
schule. Das Verwaltungsgericht gab den Anträgen mit 
Beschlüssen vom 08.01.2018 (M 3 E 17.5029, M 3 
E 17.4737 und M 3 E 17.4801) statt und gab der Re-
gierung von Oberbayern auf, den Antragstellern vor-
läufig bis zum Ende des Schuljahres 2017/2018 die 
Teilnahme am regulären Schulunterricht in der zu-
ständigen Sprengelschule zu gestatten. 

Das Gericht führte aus, dass die Regelung des Art. 36 
Abs. 3 Satz 6 BayEUG, die durch Art. 17a Abs. 5 
Nr. 4 Buchst. a des Bayerischen Integrationsgesetzes 
(BayIntG) in das BayEUG eingefügt worden ist und 
zum 01.08.2017 in Kraft trat, nicht für alle Kinder, die 
im Bayerischen Transitzentrum Manching/Ingolstadt 
untergebracht sind, anzuwenden ist. Voraussetzung 
für die Anwendung der Vorschrift sei vielmehr, dass 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
das beschleunigte Asylverfahren nach § 30a AsylG 
durchgeführt hat. Nach § 30a AsylG kann das BAMF 
das Asylverfahren in einer Außenstelle, die einer be-
sonderen Aufnahmeeinrichtung (§ 5 Abs. 5 AsylG) 
zugeordnet ist, beschleunigt durchführen. Macht das 
Bundesamt von dem beschleunigten Asylverfahren 
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Gebrauch, so entscheidet es innerhalb einer Woche 
ab Stellung des Asylantrags (§ 30a Abs. 2 Satz 1 
AsylG). Ausländer, deren Asylanträge im beschleunig-
ten Verfahren nach der Vorschrift bearbeitet werden, 
sind verpflichtet, bis zu Entscheidung des BAMF über 
den Asylantrag in der für ihre Aufnahme zuständigen 
besonderen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 30a 
Abs. 3 Satz 1 AsylG). Diese Regelung bilde den Hin-
tergrund der Vorschrift des Art. 36 Abs. 3 Satz 6 
BayEUG, so das Verwaltungsgericht. Das verringerte 
Bildungsangebot sei nur für den Personenkreis ge-
dacht, der erst kurz in Deutschland sei und dessen 
Aufenthalt möglichst kurz gestaltet werden solle. 

Die Antragsteller waren mangels durchgeführtem be-
schleunigtem Asylverfahren nach § 30a AsylG nicht 
verpflichtet, in einer besonderen Aufnahmeeinrichtung 
nach § 5 Abs. 5 AsylG zu wohnen. Das Verwaltungs-
gericht nahm zudem einen Fall des § 30a Abs. 3 Satz 
3 i. V. m. § 49 Abs. 1 AsylG an. Danach ist die Ver-
pflichtung, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, zu 
beenden, wenn eine Abschiebungsandrohung voll-
ziehbar und die Abschiebung kurzfristig nicht möglich 
ist. 

 



heben. – Das sind die CSU-Fraktion, die SPD-
Fraktion, die FREIEN WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der Kollege Muthmann (fraktionslos). 
Gegenstimmen, bitte! – Keine. Enthaltungen? – Auch 
keine.

Dann ist das Gesetz so angenommen. Es hat den 
Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Schulfi-
nanzierungsgesetzes und der Ausführungsverord-
nung Schulfinanzierungsgesetz". 

Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben 
beschlossenen Fassung hat der Änderungsantrag von 
Abgeordneten der CSU-Fraktion auf Drucksa-
che 17/18825 seine Erledigung gefunden. Das Hohe 
Haus nimmt davon Kenntnis. 

Kolleginnen und Kollegen, ich gebe jetzt noch die Er-
gebnisse von drei namentlichen Abstimmungen be-
kannt: zunächst zum Dringlichkeitsantrag der Abge-
ordneten Aiwanger, Streibl, Hanisch und anderer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) betreffend "Bayerns drei 
Feuerwehrschulen stärken – Die versprochenen Stel-
len endlich besetzen!" auf Drucksache 17/20581. Mit 
Ja haben 56 Abgeordnete gestimmt, mit Nein 77. 
Stimmenthaltungen gab es nicht. Damit ist der Dring-
lichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung zum Antrag der Abgeordneten Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Andreas Lotte und anderer (SPD) 
betreffend "Sonderprogramm Premiumoffensive Tou-

rismus für kleine Betriebe ab 5 Betten öffnen" auf 
Drucksache 17/18357 bekannt. Mit Ja haben 67 Ab-
geordnete gestimmt, mit Nein 83. Stimmenthaltungen 
gab es nicht. Damit ist der Antrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Als Letztes gebe ich das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordne-
ten Rinderspacher, Dr. Strohmayr, Müller und anderer 
und Fraktion (SPD) betreffend "Personalsituation in 
Frauenhäusern und Notrufe verbessern" auf Drucksa-
che 17/20580 bekannt. Mit Ja haben 66 Abgeordnete 
gestimmt, mit Nein 81. Es gab eine Stimmenthaltung. 
Damit ist auch dieser Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20583 mit 17/20589 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen. 

Wir haben jetzt bald 19.00 Uhr. Die Zeit reicht nicht 
mehr, um einen weiteren Tagesordnungspunkt aufzu-
rufen. Die jetzt noch auf der Tagesordnung stehenden 
Tagesordnungspunkte werden auf die nächste Sit-
zung verschoben.

Ich schließe die Sitzung und wünsche Ihnen einen 
schönen Abend. Danke schön.

(Schluss: 18.46 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bildung und Kultus 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Martin Güll, Franz Schindler u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/20588 

Regelbeschulung von Schulpflichtigen in Aufnahmeeinrichtun-
gen - Konsequenzen aus den Beschlüssen des Verwaltungsge-
richts München vom 08.01.2018 zur Beschulung von Kindern aus 
dem Bayerischen Transitzentrum Manching/Ingolstadt 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Margit Wild 
Mitberichterstatterin: Carolina Trautner 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Bildung 
und Kultus federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Ver-
fassung, Recht und Parlamentsfragen hat den Dringlichkeits-
antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 76. Sitzung am 1. März 2018 beraten und e i n s t i m -
m i g  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Dringlichkeitsantrag in seiner 87. Sitzung am 12. April 
2018 mitberaten und e i n s t im m ig  Zustimmung empfohlen. 

Martin Güll 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rin-
derspacher, Martin Güll, Franz Schindler, Doris 
Rauscher, Kathi Petersen, Dr. Simone Strohmayr, 
Margit Wild, Horst Arnold, Ilona Deckwerth, Alex-
andra Hiersemann, Hans-Ulrich Pfaffmann, Florian 
Ritter, Angelika Weikert, Inge Aures, Volkmar 
Halbleib, Natascha Kohnen und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/20588, 17/21670 

Regelbeschulung von Schulpflichtigen in Aufnah-
meeinrichtungen – Konsequenzen aus den Be-
schlüssen des Verwaltungsgerichts München vom 
08.01.2018 zur Beschulung von Kindern aus dem 
Bayerischen Transitzentrum Manching/Ingolstadt 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, schriftlich zu 
berichten: 

─ Wie viele schulpflichtige Kinder, die in den Bayeri-
schen Transitzentren Manching/Ingolstadt (inkl. 
Dependancen), Deggendorf (inkl. Dependancen) 
und Regensburg sowie in den bayerischen Auf-
nahmeeinrichtungen untergebracht sind, sind asyl-
rechtlich in einer besonderen Aufnahmeeinrich-
tung i. S. d. §§ 5 Abs. 5, 30a des Asylgesetzes 
(AsylG) untergebracht; bei wie vielen Schulpflichti-
gen i. S. d. Frage Halbsatz 1 handelt es sich bei 
der Einrichtung, in der sie untergebracht sind, 
asylrechtlich um eine Aufnahmeeinrichtung i. S. d. 
§ 44 Abs. 1 AsylG? 

─ Wie viele schulpflichtige Kinder, die in einer be-
sonderen Aufnahmeeinrichtung i. S. d. §§ 5 
Abs. 5, 30a AsylG untergebracht sind, sind im 
Schuljahr 2017/2018 zur Erfüllung der Schulpflicht 
besonderen in den besonderen Aufnahmeeinrich-
tungen eingerichteten Klassen und Unterrichts-
gruppen nach Art. 36 Abs. 3 Satz 6 des Bayeri-
schen Gesetzes über das Erziehungs- und Unter-
richtswesen (BayEUG) zugewiesen? 

─ Welche Konsequenzen zieht die Staatsregierung 
aus den drei Beschlüssen des Verwaltungsge-
richts (VG) München Az.: M 3 E 17.5029, M 3 
E 17.4737 und M 3 E 17.4801 vom 08.01.2018 
zur Beschulung von schulpflichtigen Kindern aus 
dem Bayerischen Transitzentrum Manching/Ingol-
stadt? 

─ Wird die Staatsregierung i. S. d. Beschlüsse des 
Verwaltungsgerichts München vom 08.01.2018 al-
len schulpflichtigen Kindern, die asylrechtlich nicht 
in einer besonderen Aufnahmeeinrichtungen i. S. d. 
§§ 5 Abs. 5, 30a AsylG untergebracht sind, die 
Teilnahme am Unterricht in einer Regelklasse an 
der zuständigen Sprengelschule und ab wann ge-
statten? 

Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures



Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Abstimmungsverhal

tens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte 

ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREI

EN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Kollegin Claudia 

Stamm (fraktionslos), Herr Kollege Günther Felbinger (fraktionslos) und Herr Kollege 

Alexander Muthmann (fraktionslos). Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 

Keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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